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Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin
vom 23. Oktober 1998 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beteiligten haben einander
auÃ�ergerichtliche Kosten nicht zu erstatten. Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Im Berufungsverfahren ist noch streitig, ob dem KlÃ¤ger wegen einer
Berufskrankheit Nr. 2108 (bandscheibenbedingte VerÃ¤nderungen der
LendenwirbelsÃ¤ule) der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKVO)
EntschÃ¤digungsansprÃ¼che gegen die Beklagte zustehen.

Der 1943 geborene KlÃ¤ger ist seit April 1959 bei der Tischlerei Th. beschÃ¤ftigt.
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Bis September 1993 Ã¼bte er eine TÃ¤tigkeit als Montagetischler aus. Am 13.
September 1993 hatte der KlÃ¤ger beim Besteigen der LadeflÃ¤che eines
Kleintransporters einen Kreuzbandriss des rechten Knies erlitten. Er war
anschlieÃ�end bis 12. MÃ¤rz 1995 arbeitsunfÃ¤hig.

Im Januar 1995 leitete die Beklagte Ermittlungen Ã¼ber das Vorliegen der
Berufskrankheiten Nr. 2102 und Nr. 2108 ein. Der KlÃ¤ger gab auf einem
Fragebogen der Beklagten am 12. Februar 1995 an, bei ihm seien erstmals 1982 bei
Belastungen WirbelsÃ¤ulenbeschwerden im Lendenwirbel- und Schulterbereich
aufgetreten. Von Januar bis MÃ¤rz 1982 sei er wegen einer
Bandscheibenerkrankung arbeitsunfÃ¤hig gewesen. Ab 1983 habe ein
TÃ¤tigkeitswechsel insoweit stattgefunden, als er â��nach MÃ¶glichkeit keine
schweren HebetÃ¤tigkeitenâ�� verrichtet und er eine â��leichtere Werk-
zeugtascheâ�� benutzt habe. Diese Angaben sind auch von der Tischlerei Th. auf
dem am 6. Februar 1995 von B. Th. unterschriebenen Vordruck gemacht worden.
Der Technische Aufsichtsdienst (TAD) der Beklagten hat in einer aufgrund einer
â��eingehenden persÃ¶nlichen Befragung des Versicherten und der Besichtigung
des Arbeitsplatzes sowie einem GesprÃ¤ch mit dem Unternehmer, Herrn Th. ,â��
abgegebenen Stellungnahme vom 20. Februar 1995 ausgefÃ¼hrt, die TÃ¤tigkeit
des KlÃ¤gers habe sich in ca. 80 % Montagearbeiten und etwa 20 %
Werkstattarbeiten aufgeteilt. Im Werkstattbereich seien die Ã¼blichen
Tischlerarbeiten an Maschinen und Hobelbank ausgefÃ¼hrt worden. Die Art der
Arbeiten habe dabei stÃ¤ndig gewechselt. Die AuftrÃ¤ge seien von den Mitarbeitern
von Anfang bis zur Fertigstellung ausgefÃ¼hrt worden. Bei der MontagetÃ¤tigkeit
bis etwa 1983 habe es sich um den Einbau von Fenstern und TÃ¼ren und die
Erneuerung von Dichtungen in Altbauten mit allen anfallenden Arbeiten, wie Ein-
und Ausbau sowie Transportarbeiten, gehandelt. Ab 1983 seien von dem KlÃ¤ger
Fenster und TÃ¼ren beim Kunden repariert worden. Zum Teil seien Dichtungen
erneuert, Parkett verlegt sowie Wand- und Deckenverkleidungen montiert worden.
Der TAD vertrat die Auffassung, dass eine mehrjÃ¤hrige andauernde oder hÃ¤ufig
wiederkehrende, die Kniegelenke Ã¼berdurchschnittlich belastende TÃ¤tigkeit nicht
vorliege. Das Heben und Tragen von Lasten sei bei der TÃ¤tigkeit als Bau- bzw.
Montagetischler in normalem Umfang erfolgt. Eine langjÃ¤hrige TÃ¤tigkeit in
extremer Rumpfbeugehaltung habe nicht ermittelt werden kÃ¶nnen.

Auf Veranlassung der Beklagten erstattete der Arzt fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr. de N. am
4. April 1995 ein orthopÃ¤disches Gutachten Ã¼ber den KlÃ¤ger. Dieser gab an,
dass er nach Beendigung seiner ArbeitsunfÃ¤higkeit am 12. MÃ¤rz 1995 mit
BÃ¼rohilfstÃ¤tigkeiten bei der Firma Th. beschÃ¤ftigt werde. Er habe bis 1963
Handball gespielt. Der Gutachter fÃ¼hrte aus, bei dem KlÃ¤ger seien seit 1980
RÃ¼ckenbeschwerden aufgetreten und es sei ein Bandscheibenprolaps
diagnostiziert worden. Die Beschwerdesymptomatik habe sich unter konservativer
Behandlung ausreichend zurÃ¼ckgebildet. In der Folgezeit sei es immer wieder zu
Rezidiven mit einer lumboischialgieartigen Schmerzsymptomatik gekommen. Im
Sommer 1994 sei ein Schmerzrezidiv lumbal aufgetreten, dabei seien in den Etagen
L4/5 und L5/S1 Bandscheibenprolapse nachgewiesen worden. Diese SchÃ¤digung
an der unteren LendenwirbelsÃ¤ule sei typisch fÃ¼r eine berufsbedingte
SchÃ¤digung. Er schlug die Anerkennung der Bandscheibenerkrankung als

                             2 / 11



 

Berufskrankheit nach Nr. 2108 mit einer MdE von 30 vH ab 1. Juni 1994 vor. Zur
Berufskrankheit Nr. 2102 fÃ¼hrte Dr. de N. aus, obgleich ein Meniskusschaden, wie
er fÃ¼r diese Berufskrankheit gefordert werde, nicht vorliege, empfehle er, die
nachgewiesenen degenerativen VerÃ¤nderungen am rechten Knie mit einer MdE
von 20 vH als Berufskrankheit nach der Nr. 2102 anzuerkennen.

In ihrer Stellungnahme vom 4. September 1995 vertrat die GewerbeÃ¤rztin Dr. H.
die Auffassung, dass die Annahme einer Berufskrankheit nach Nr. 2102 nicht
gerechtfertigt sei, weil die haftungsbegrÃ¼ndenden Voraussetzungen nicht
gesichert seien und das geforderte Krankheitsbild eines Meniskusschadens nicht
vorliege. Hingegen sei die Anerkennung der Bandscheibenerkrankung als
Berufskrankheit nach Nr. 2108 mit einer MdE von 20 vH ab 13. MÃ¤rz 1995 zu
empfehlen. Entgegen der Stellungnahme des TAD sei davon auszugehen, dass der
KlÃ¤ger als Montagetischler regelmÃ¤Ã�ig Lastgewichte Ã¼ber 20 kg zu bewegen
gehabt habe und dass kontinuierlich Arbeiten auch in Rumpfbeugehaltung
angefallen seien.

Durch Bescheid vom 27. August 1996 lehnte die Beklagte sowohl die Anerkennung
der Berufskrankheit Nr. 2102 als auch der Nr. 2108 mit der BegrÃ¼ndung ab, die
haftungsbegrÃ¼ndenden Voraussetzungen seien nicht gegeben. AuÃ�erdem sei
festgestellt worden, dass kein Meniskusschaden vorliege.

Im Widerspruchsverfahren holte die Beklagte eine gutachterliche
RÃ¼ckÃ¤uÃ�erung von Dr. de N. ein. Der Gutachter hielt an seiner Auffassung fest,
dass ein berufsbedingter Schaden im Sinne der Nr. 2108 vorliege und dass die MdE
wegen der von ihm festgestellten neurologischen AusfÃ¤lle 30 vH betrage. Dagegen
rÃ¤umte er ein, dass bei dem KlÃ¤ger kein Meniskusschaden bestehe, sondern ein
degenerativ bedingter Kreuzbandriss, so dass die Voraussetzungen der
Berufskrankheit Nr. 2102 nicht erfÃ¼llt seien. Nach Einholung einer Stellungnahme
des Diplom-Chemikers M. vom TAD vom 1. September 1997 wies die Beklagte den
Widerspruch des KlÃ¤gers durch Widerspruchsbescheid vom 17. September 1997
zurÃ¼ck.

Mit der gegen diese Entscheidung erhobenen Klage machte der KlÃ¤ger geltend,
dass in dem Gutachten des Dr. de N. vom 4. April 1995 die
Bandscheibenerkrankung mit einer MdE von 30 vH und die KniegelenksschÃ¤digung
mit einer MdE von 20 vH zur Anerkennung als Berufskrankheiten empfohlen worden
seien. Als Montagetischler habe er vorwiegend auf Baustellen gearbeitet. Dort seien
nicht nur Fenster und TÃ¼ren repariert, sondern auch alte durch neue ersetzt
worden. Dabei habe er Fenster und TÃ¼ren transportieren sowie auch Balken
heben und tragen sowie Wand- und Deckenpaneele bewegen und montieren
mÃ¼ssen. SpÃ¤ter habe er Ã¼berwiegend ParkettfuÃ�boden verlegt, den er zum
Montageort habe verbringen mÃ¼ssen. Bei der Montage des ParkettfuÃ�bodens
oder anderen FuÃ�bodenarbeiten habe er Ã¼berwiegend kniend gearbeitet, was
mit extremer Rumpfbeugung verbunden gewesen sei.

Durch â�� ohne vorherige AnhÃ¶rung der Beteiligten ergangenen â��
Gerichtsbescheid vom 23. Oktober 1998 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen
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und zur BegrÃ¼ndung im Wesentlichen Folgendes ausgefÃ¼hrt: Der KlÃ¤ger habe
keinen Anspruch auf Anerkennung seines Kniegelenkschadens als Berufskrankheit
nach Nr. 2102, weil bei ihm ein Knorpelschaden, nicht jedoch ein Meniskusschaden
am Kniegelenk vorliege. Ein Anspruch auf Anerkennung seines
WirbelsÃ¤ulenschadens als Berufskrankheit nach Nr. 2108 bestehe nicht, weil die
aufgrund seiner eigenen Angaben errechnete Gesamtbelastungsdosis, wie der TAD
in seiner Stellungnahme vom 1. September 1997 dargelegt habe, nur 1,65 x 1010
Ns erreiche und somit die Gesamtbelastungsdosis von 6 x 1010 Ns, bei der
verstÃ¤rkt auftretende beruflich bedingte LendenwirbelsÃ¤ulenschÃ¤den zu
erwarten seien, deutlich unterschritten werde.

Gegen den am 10. November 1998 zugestellten Gerichtsbescheid hat der KlÃ¤ger
am 9. Dezember 1998 Berufung eingelegt. Er macht geltend, dass die von Herrn M.
im Auftrag der Beklagten getroffenen Feststellungen seine TÃ¤tigkeit bei der
Tischlerei Th. in den Jahren 1959 bis 1993 nur grob wiedergÃ¤ben. Das AusmaÃ�
der KÃ¶rperbelastungen sei unterschÃ¤tzt und es seien teilweise zu niedrige
Beanspruchungen als Basis fÃ¼r die Berechnung der Gesamtbelastungsdosis
zugrunde gelegt worden. Zu dem AusmaÃ� seiner Belastungen trÃ¤gt der KlÃ¤ger
wie folgt vor: Er sei, insbesondere bis 1983, schweren kÃ¶rperlichen Belastungen
ausgesetzt gewesen und habe schwere Lasten heben und tragen mÃ¼ssen sowie
hÃ¤ufig in Rumpfbeugehaltung gearbeitet. In den Jahren 1959 bis 1983 sei er
insbesondere mit dem Einbau von Fenstern beschÃ¤ftigt gewesen und habe
FensterflÃ¼gel, die pro StÃ¼ck 24 kg gewogen hÃ¤tten, tragen und anpassen
mÃ¼ssen, wobei hÃ¤ufig auch mehrere FensterflÃ¼gel auf einmal getragen worden
seien. Weiterhin habe er AltbautÃ¼ren ausgebessert, die zu diesem Zweck aus den
Angeln gehoben werden mussten. Sie seien dann entweder wie die Fenster vor Ort
repariert oder in die Firma zur Reparatur gebracht worden. Diese AltbautÃ¼ren
hÃ¤tten ein durchschnittliches Gewicht von 40 bis 50 kg aufgewiesen. Auch sie
hÃ¤tten, wie die Fenster, mehrfach eingesetzt und wieder ausgehoben werden
mÃ¼ssen, um sie genau anzupassen. SchlieÃ�lich habe er, insbesondere im Jahr
1978/79, fÃ¼r ca. ein Jahr Verbundfenster im Akkord eingebaut, die ein Gewicht
von ca. 44 kg gehabt hÃ¤tten. Hiervon habe er im Schnitt zehn neue Fenster pro
Tag eingesetzt. In den Jahren 1980 bis 1993 habe er vorwiegend Isolierglas- und
Verbundfenster eingesetzt, die deutlich schwerer als die einfachen Berliner
Altbaufenster seien. DarÃ¼ber hinaus habe er, insbesondere von 1959 bis 1980,
FuÃ�bodenverlegearbeiten verrichtet. Bis 1980 hÃ¤tten ihm keine Hilfsmittel zur
VerfÃ¼gung gestanden.

Der Senat hat zunÃ¤chst mit Schreiben vom 28. Juni 1999 eine schriftliche Auskunft
Ã¼ber das ArbeitsverhÃ¤ltnis des KlÃ¤gers von dem Inhaber der Tischlerei Th.
GmbH B. Th. eingeholt, auf dessen Schreiben vom 7. September 1999 verwiesen
wird. Nachdem der KlÃ¤ger geltend gemacht hat, entgegen der Angabe seines
Arbeitgebers habe die Belastung mit Gewichten Ã¼ber 25 kg nicht nur eine Stunde
pro Arbeitsschicht in Anspruch genommen, sowie entgegen der Angabe des
Arbeitgebers habe ihm erst ab 1989 ein Transportmittel zur VerfÃ¼gung gestanden,
hat der Senat Herrn B. Th. in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 8. Februar 2000
Ã¼ber die beruflichen Belastungen des KlÃ¤gers in der Zeit von 1959 bis 1995 bei
der Tischlerei Th. GmbH uneidlich als Zeugen vernommen. Wegen des Ergebnisses
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der Beweisaufnahme wird auf den Inhalt der Anlage zur Sitzungsniederschrift vom
8. Februar 2000 Bezug genommen.

Der KlÃ¤ger hat in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 8. Februar 2000 erklÃ¤rt,
dass er AnsprÃ¼che auf EntschÃ¤digung wegen einer Berufskrankheit nach Nr.
2102 der Anlage 1 zur BKVO nicht mehr geltend mache.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Berlin vom 23. Oktober 1998 aufzuheben
und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 27. August 1996 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 17. September 1997 zu verurteilen, ihm
wegen der Folgen einer Berufs krankheit nach Nr. 2108 der Anlage 1 zur BKVO ab 1.
Juni 1994 Verletztenrente zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen wird auf den Akteninhalt
verwiesen. Der den KlÃ¤ger betreffende Verwaltungsvorgang der Beklagten lag
dem Senat vor und war Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die frist- und formgemÃ¤Ã� eingelegte Berufung, mit der der KlÃ¤ger nur noch
EntschÃ¤digungsleistungen wegen eines Bandscheibenleidens beansprucht, ist
zulÃ¤ssig, jedoch nicht begrÃ¼ndet. Der Senat ist ebenso wie das Sozialgericht zu
dem Ergebnis gelangt, dass die fÃ¼r die Anerkennung dieser
GesundheitsschÃ¤digung als Berufskrankheit zu fordernden arbeitstechnischen
Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt sind.

Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden nach Â§ 547
Reichsversicherungsordnung (RVO), der hier gemÃ¤Ã� Â§ 212 Sozialgesetzbuch
Siebentes Buch â�� SGB VII â�� zur Anwendung kommt, weil ein Versicherungsfall
vor dem AuÃ�erkrafttreten des Dritten Buches der RVO am 31. Dezember 1996 (Art.
35 Nr. 1, 36 des Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes â�� UVEG â�� vom 7.
August 1996, BGBl. I S. 1254, 1317) geltend gemacht wird, nach Eintritt eines
Arbeitsunfalls gewÃ¤hrt, soweit die jeweiligen Voraussetzungen der begehrten
Leistung erfÃ¼llt sind. Als Arbeitsunfall gilt nach Â§ 551 Abs. 1 Satz 1 RVO auch
eine Berufskrankheit. Nach Â§ 581 Abs. 1 Nr. 2 RVO wird, solange die
ErwerbsfÃ¤higkeit des Verletzten um wenigstens ein FÃ¼nftel gemindert ist, als
Verletztenrente der Teil der Vollrente gewÃ¤hrt, der dem Grade der Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit entspricht.

Als Anspruchsgrundlage fÃ¼r den vom KlÃ¤ger geltend gemachten Anspruch auf
GewÃ¤hrung einer Verletztenrente kommt nur Â§ 551 Abs. 1 RVO i.V.m. NR. 2108
der Anlage 1 zur BKVO i.d.F. der Zweiten Verordnung zur Ã�nderung der BKVO vom
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18. Dezember 1992 (2. Ã�ndVO â�� BGBl. I S. 2343 -) in Betracht. Hiernach sind
bandscheibenbedingte Erkrankungen der LendenwirbelsÃ¤ule durch langjÃ¤hriges
Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjÃ¤hrige TÃ¤tigkeiten in
extremer Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller TÃ¤tigkeiten gezwungen
haben, die fÃ¼r die Entstehung, Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der
Krankheit ursÃ¤chlich waren oder sein kÃ¶nnen, als Berufskrankheit anzusehen. Die
Feststellung dieser Berufskrankheit setzt voraus, dass zum einen die
arbeitstechnischen (haftungsbegrÃ¼ndenden) Voraussetzungen in der Person des
KlÃ¤gers gegeben sind und dass zum anderen das typische Krankheitsbild dieser
Berufskrankheit vorliegt und dieses im Sinne der unfallrechtlichen KausalitÃ¤tslehre
wesentlich ursÃ¤chlich auf die berufliche TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist
(haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t).

Die letztgenannte Voraussetzung ist, wie auch von der Beklagten nicht in Zweifel
gezogen wurde, erfÃ¼llt. Das ergibt sich aus dem im Verwaltungsverfahren auf
Veranlassung der Beklagten erstatteten Gutachten des Dr. de N. vom 4. April 1995,
der bei dem KlÃ¤ger nach Auswertung der RÃ¶ntgenaufnahmen vom 29. Juli 1994
und der Computertomographie vom 29. August 1994 in der Etage L 4 / 5 einen
groÃ�en mediolateralen Prolaps und in der Etage L 5 / S 1 einen kleinen medialen
Prolaps festgestellt hat, wÃ¤hrend sich in der Etage L 3 / 4 kein Hinweis auf ein
Prolapsgeschehen fand. Da eine BandscheibenschÃ¤digung in zwei Etagen des
unteren LendenwirbelsÃ¤ulenbereichs gesichert ist und die hÃ¶heren Segmente
keinen vergleichbaren Schaden aufweisen, bestehen keine Bedenken, der auch von
der GewerbeÃ¤rztin Dr. H. geteilten Auffassung des Gutachters Dr. de N. zu folgen,
dass die haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t nach der Nr. 2108 der Anlage 1 zur
BKVO gegeben ist, und zwar ab Juni 1994, dem erneuten Auftreten eines lumbalen
Schmerzrezidivs. Von diesem Zeitpunkt an war der KlÃ¤ger â�� unabhÃ¤ngig von
der durch den Kreuzbandriss am 13. September 1993 eingetretenen
ArbeitsunfÃ¤higkeit â�� wegen der bei ihm vorliegenden bandscheibenbedingten
Erkrankungen der LendenwirbelsÃ¤ule an der AusÃ¼bung der von ihm bis zum
Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit verrichteten TÃ¤tigkeit als Montagetischler
gehindert. Er hat diese TÃ¤tigkeit auch aufgegeben, denn nach Wiedereintritt der
ArbeitsfÃ¤higkeit am 13. MÃ¤rz 1995 war er, wie von dem Zeugen Th. bestÃ¤tigt
wurde, weitaus Ã¼berwiegend als Arbeitsvorbereiter beschÃ¤ftigt und hat kaum
noch kÃ¶rperlich belastende TÃ¤tigkeiten verrichtet. Da der Grad der MdE nach
dem AusmaÃ� der funktionellen EinschrÃ¤nkungen mindestens 20 vH betrÃ¤gt,
wÃ¤ren auch die Voraussetzungen fÃ¼r einen Rentenanspruch gemÃ¤Ã� Â§ 581
Abs. 1 Nr. 2 RVO erfÃ¼llt. Ob, wie Dr. de N. in seiner gutachterlichen Stellungnahme
vom 27. MÃ¤rz 1997 ausgefÃ¼hrt hat, sogar eine MdE von 30 vH angemessen ist,
kÃ¶nnte dahinstehen, weil der KlÃ¤ger in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 8.
Februar 2000 nur noch die Verurteilung der Beklagten zur GewÃ¤hrung einer
Verletztenrente dem Grunde nach beantragt hat, wofÃ¼r ein â�� bei dem KlÃ¤ger
in jedem Fall vorliegender â�� Grad der MdE von 20 vH ausreicht.

Der Anspruch des KlÃ¤gers scheitert jedoch daran, dass unter BerÃ¼cksichtigung
seiner eigenen Angaben und dem Ergebnis der Beweisaufnahme die
arbeitstechnischen Voraussetzungen der Berufskrankheit Nr. 2108 nicht als erfÃ¼llt
angesehen werden kÃ¶nnen. Gefordert wird hiernach â��langjÃ¤hriges Heben oder
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Tragen schwerer Lastenâ�� oder â��langjÃ¤hrige TÃ¤tigkeit in extremer
Rumpfbeugehaltungâ��.

Nach dem â��Merkblatt fÃ¼r die Ã¤rztliche Untersuchung zu Nr. 2108â��
(Bundesarbeitsblatt 3/1993 S. 50 ff., 52 â�� im Folgenden: Merkblatt -) sind unter
TÃ¤tigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung Arbeiten in ArbeitsrÃ¤umen zu
verstehen, die niedriger als 100 cm sind und damit eine stÃ¤ndig gebeugte
KÃ¶rperhaltung erzwingen. Weiterhin sind solche Arbeiten gemeint, bei denen der
OberkÃ¶rper aus der aufrechten Haltung um mehr als 90 o gebeugt wird.

Soweit der KlÃ¤ger geltend gemacht hat, er habe Parkettverlege- bzw.
FuÃ�bodenarbeiten in Rumpfbeugehaltung ausgefÃ¼hrt, konnte in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung am 8. Februar 2000 geklÃ¤rt werden, dass, was von ihm
schon im Schriftsatz vom 9. Dezember 1997 vorgetragen wurde, diese Arbeiten weit
Ã¼berwiegend im Knien verrichtet wurden. Diese KÃ¶rperhaltung kann jedoch nicht
als eine die LendenwirbelsÃ¤ule belastende TÃ¤tigkeit in extremer Rumpfbeuge
angesehen werden (vgl. auch Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen vom 17.
Dezember 1998 â�� L 2 KN 114/97 U, in HVBG-Info 1999, 2739 ff.). Eine kniende
KÃ¶rperhaltung hat zwar fÃ¼r die Berufskrankheit Nr. 2102 (Meniskusschaden),
nicht jedoch fÃ¼r die hier noch streitige Berufskrankheit Nr. 2108
Expositionsbedeutung. Die von dem Zeugen Th. angegebenen Arbeiten beim
FuÃ�bodenverlegen, TÃ¼renreparieren und beim Scheuerleistenverlegen bedingen
nicht stÃ¤ndig, sondern nur gelegentlich und dann auch nur kurzzeitig eine extreme
Rumpfbeugehaltung, so dass sie bei der Beurteilung des Expositionsumfangs nicht
berÃ¼cksichtigt werden kÃ¶nnen.

WirbelsÃ¤ulenbelastend sind jedoch die vom KlÃ¤ger in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 8. Februar 2000 erstmals geschilderten Fensterreparaturarbeiten,
die nach seiner Demonstration und der des Zeugen Th. teilweise in der Weise
verrichtet wurden, dass an dem auf den Boden aufgesetzten, zwischen den Knien
klemmenden Fenster Hobelarbeiten ausgefÃ¼hrt wurden. HierfÃ¼r war eine
Beugung des OberkÃ¶rpers von mindestens 90 o erforderlich. Der Senat konnte
nach mehrmaligem Befragen des Zeugen Th. unter Vorhalt frÃ¼herer abweichender
Angaben des KlÃ¤gers ermitteln, dass dieser zu ca. 50 Prozent der
Gesamtarbeitszeit Fensterarbeiten verrichtet hatte und dass dabei zu ungefÃ¤hr
einem Viertel (bei einem 8-Stunden-Tag also ca. eine Stunde) Hobelarbeiten in
gebeugter KÃ¶rperhaltung an zwischen den Knien eingeklemmten Fenstern
erfolgten. Da diese Werte auf einer eingehenden Befragung des Zeugen beruhen
und vom KlÃ¤ger bestÃ¤tigt wurden, hat der Senat keine Bedenken, sie seiner
WÃ¼rdigung zugrunde zu legen. Hiernach ist von einer Stunde tÃ¤glich Arbeit in
Rumpfbeugehaltung beim KlÃ¤ger auszugehen.

Auch bezÃ¼glich des Hebens und Tragens schwerer Lasten betrug die
durchschnittliche Belastung eine Stunde pro Arbeitsschicht. Nach dem Merkblatt
betragen Lastgewichte, deren regelmÃ¤Ã�iges Heben und Tragen mit einem
erhÃ¶hten Risiko fÃ¼r die Entwicklung bandscheibenbedingter Erkrankungen der
LendenwirbelsÃ¤ule verbunden sind, bei MÃ¤nnern im Alter von 18 bis 39 Jahren 25
kg und ab 40 Jahren 20 kg.
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Der KlÃ¤ger hat nach eigenen, von der Firma Th. im Verwaltungsverfahren und von
dem Zeugen B. Th. bei seiner Vernehmung bestÃ¤tigten Angaben bis 1982, als er
das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, schwer heben und tragen mÃ¼ssen.
Danach habe, so hatte er angegeben, ein TÃ¤tigkeitswechsel insoweit
stattgefunden, als er â��nach MÃ¶glichkeit keine schweren HebetÃ¤tigkeitenâ��
verrichtet und er eine â��leichtere Werkzeugtascheâ�� benutzt habe. Der Senat
geht aufgrund der Angaben des KlÃ¤gers und der Bekundungen des Zeugen Th.
davon aus, dass der KlÃ¤ger bis 1982 schwere GegenstÃ¤nde mit einem Gewicht
von 25 kg oder mehr in einem zeitlichen Umfang von bis zu einer Stunde pro
Arbeitstag gehoben und/oder getragen hatte. Von 1982 bis 1993 sind geringere
Gewichte gehoben bzw. getragen worden, da auf seine in diesem Zeitraum bereits
bestehenden Beschwerden RÃ¼cksicht genommen wurde.

Zusammmenfassend steht somit zur Ã�berzeugung des Senats fest, dass der
KlÃ¤ger â��langjÃ¤hrigâ��, nÃ¤mlich mehr als die nach dem Merkblatt zu fordernde
zeitliche Mindestgrenze von 10 Jahren, â��schwere Lasten gehoben und
getragenâ�� bzw. â��in extremer Rumpfbeuge gearbeitetâ�� hat, und zwar in
einem zeitlichen Umfang von arbeitstÃ¤glich zwei Stunden. Bei einem damals
Ã¼blichen bzw. tariflich festgelegten Arbeitstag von acht Stunden betrÃ¤gt somit
der Zeitanteil wirbelsÃ¤ulenbelastender TÃ¤tigkeit 25 Prozent.

Diese Exposition reicht jedoch nach der Auffassung des Senats zur ErfÃ¼llung der
Anforderungen der Berufskrankheit Nr. 2108 nicht aus. Das Merkblatt enthÃ¤lt zwar
keine konkrete Bestimmung Ã¼ber die arbeitstÃ¤glich bzw. pro Arbeitsschicht zu
fordernde Zeitdauer bzw. den Zeitanteil der Hebe- und TragevorgÃ¤nge. Der
Wortlaut der Nr. 2108 sowie die in dem Merkblatt hierzu enthaltene Formulierung,
dass Lastgewichte â��mit einer gewissen RegelmÃ¤Ã�igkeit und HÃ¤ufigkeit in der
Ã¼berwiegenden Zahl der Arbeitsschichten gehoben oder getragen worden seinâ��
mÃ¼ssen, schlieÃ�t, wie der Senat bereits mehrfach entschieden hat (Urteile vom
28. Oktober 1997 â�� L 2 U 9/97 â�� und vom 24. MÃ¤rz 1998 â�� L 2 U 61/97 -),
die BerÃ¼cksichtigung von BeschÃ¤ftigungszeiten aus, in denen solche Hebe- und
TragevorgÃ¤nge in deutlich weniger als einem Drittel der tÃ¤glichen Arbeitszeit
angefallen sind (so auch Urteil des LSG Niedersachsen vom 15. September 1998
â�� L 3 U 333/97 â�� in HVBG-Info 1998, 2739, das Gegenstand einer
ausfÃ¼hrlichen ErÃ¶rterung in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 8. Februar 2000
war). Der Senat hÃ¤lt an seiner Auffassung, dass wirbelsÃ¤ulenbelastende
TÃ¤tigkeiten im Durchschnitt wenigstens wÃ¤hrend eines Drittels der tÃ¤glichen
Arbeitszeit verrichtet worden sein mÃ¼ssen, aus folgenden GrÃ¼nden fest: Bei der
AnfÃ¼gung u.a. der Nr. 2108 in die Anlage 1 der BKVO ist der Gesetzgeber davon
ausgegangen, dass die Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen schÃ¤digender
Einwirkung und bandscheibenbedingten Erkrankungen der Lenden- und
HalswirbelsÃ¤ule fÃ¼r Berufsgruppen, bei denen auÃ�ergewÃ¶hnlich hohe
Belastungen der WirbelsÃ¤ule durch Heben und Tragen von Lasten oder durch
Arbeit in extremer Rumpfbeugehaltung regelmÃ¤Ã�ig wiederkehrende
TÃ¤tigkeitsmerkmale sind, in epidemiologischen Studien wiederholt statistisch
gesichert worden ist (vgl. BR-Drucks. 773/92, zu Art. 1 Nr. 4 S. 8). Typische
Berufsgruppen, fÃ¼r die epidemiologische Studien einen Zusammenhang zwischen
Heben und Tragen von Lasten sowie zwischen extremer Rumpfbeugehaltung und
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Erkrankungen der LendenwirbelsÃ¤ule ergeben haben, sind LastentrÃ¤ger im
Transportgewerbe, Bauberufe wie Maurer, Steinsetzer oder Stahlbetonschlosser,
Krankenpflegepersonal sowie Untertagearbeiter in obligaten Zwangshaltungen bei
einer die KÃ¶rpergrÃ¶Ã�e unterschreitenden ArbeitshÃ¶he mit statischen
Elementen beim Tragen und Halten von Lasten (BR-Drucks. a.a.O., S. 9). Im
Merkblatt sind als typische Berufe, bei denen BandscheibenschÃ¤den
verursachende berufliche Belastungen auftreten, genannt: Arbeiter im
untertÃ¤gigen Bergbau, Maurer, Steinsetzer, Stahlbetonbauer, Schauerleute,
MÃ¶bel-, Kohlen-, Fleisch- und andere LastentrÃ¤ger, Landwirte, Fischer,
Waldarbeiter sowie BeschÃ¤ftigte in der Kranken-, Alten- und Behindertenpflege.
Diese Berufe sind dadurch gekennzeichnet, dass ihnen die Hebe- und
TragetÃ¤tigkeit bzw. das Arbeiten in extremer Rumpfbeugehaltung das GeprÃ¤ge
geben. Durch von erfahrenen Technischen Aufsichtsbeamten erarbeiteten
Dokumentationen des Belastungsumfangs ist gesichert, dass fÃ¼r die in der oben
genannten Bundesrats-Drucksache und im Merkblatt aufgefÃ¼hrten Berufe des
Baugewerbes (Maurer, Steinsetzer, Stahlbetonbauer) ein Mindestanteil von einem
Drittel wirbelsÃ¤ulenbelastender TÃ¤tigkeiten wÃ¤hrend der tÃ¤glichen
Arbeitsschicht erreicht oder Ã¼berschritten wird. Nach der Dokumentation des
Belastungsumfangs fÃ¼r Maurer im Hochbau, Stand Januar 1996, betrÃ¤gt der
Anteil der mit dem Heben und Tragen schwerer Lasten und extremer
Rumpfbeugehaltung verbundenen TÃ¤tigkeiten sogar 50 Prozent. Die in der BR-
Drucks. 773/92 und im Merkblatt genannten Berufe stellen die maÃ�gebliche
Beurteilungsgrundlage fÃ¼r den zu fordernden Expositionsumfang dar. Die fÃ¼r
diese typischen Berufe aufgrund epidemiologischer Studien ermittelten
Expositionsdaten bilden den MaÃ�stab fÃ¼r die Expositionsbewertung bei anderen
Berufen. AngehÃ¶rige eines anderen (nichttypischen) Berufes im Sinne der
Berufskrankheit Nr. 2108 kÃ¶nnen eine Gleichstellung mit den typischen
Berufsgruppen nur dann beanspruchen, wenn im Einzelfall eine vergleichbare
Exposition festgestellt werden kann.

Das ist im Fall des KlÃ¤gers nicht gelungen. Bei ihm ist von einer Exposition von 25
Prozent der tÃ¤glichen Arbeitszeit auszugehen, die zwar nicht erheblich, jedoch
deutlich unter der Drittelgrenze liegt.

Die fehlende tÃ¤gliche Exposition kann entgegen der von der
ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers in der mÃ¼ndlichen Verhandlung
geÃ¤uÃ�erten Rechtsauffassung nicht dadurch kompensiert werden, dass der
Versicherte deutlich lÃ¤nger als die geforderte Mindestgesamtbelastungszeit von
zehn Jahren wirbelsÃ¤ulenschÃ¤digend gearbeitet hat, hier sogar ca. 30 Jahre. Zu
fordern ist das Heben und Tragen von Lasten bzw. das Arbeiten in
Rumpfbeugehaltung â��mit einer gewissen RegelmÃ¤Ã�igkeit und HÃ¤u-figkeitâ��.
Dadurch ist zum Ausdruck gebracht, dass auch in kurzen Zeitabschnitten jeweils
eine bestimmte Belastungsdosis erreicht worden sein muss. Durch die Forderung
nach â��langjÃ¤hrigerâ�� belastender TÃ¤tigkeit wird zusÃ¤tzlich eine bestimmte
Gesamtbelastungsdosis verlangt. Beide Voraussetzungen, RegelmÃ¤Ã�igkeit und
HÃ¤ufigkeit sowie LangjÃ¤hrigkeit, mÃ¼ssen erfÃ¼llt sein. Es kann nicht ein Minus
an RegelmÃ¤Ã�igkeit und HÃ¤ufigkeit durch ein Mehr an LangjÃ¤hrigkeit
ausgeglichen werden. Das wÃ¼rde sich auch nicht mit den im Merkblatt genannten
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â��typischen Berufsbildernâ�� in Einklang bringen lassen, die gerade dadurch
gekennzeichnet sind, dass Hebe- und TragetÃ¤tigkeiten bzw. Rumpfbeugearbeiten
tagtÃ¤glich in erheblichem Umfang anfallen.

Soweit in der Fachdiskussion bestimmte Modelle zur Ermittlung der beruflichen
Exposition entwickelt worden sind (Pangert/Hartmann, 1991, auf deren Konzept die
Stellungnahme des TAD der Beklagten vom 1. September 1997 beruht;
Hartung/Dupuis, BG 1994, S. 452 ff. oder das Mainz-Dortmunder-Dosismodell â��
MDD -), hÃ¤lt der Senat diese Berechnungsmethoden â�� jedenfalls in dem
vorliegenden Fall â�� nicht fÃ¼r praktikabel. Gerade dieser Fall zeigt exemplarisch
die Schwierigkeiten bei der Anwendung der o.g. Berechnungsmodelle. Obwohl der
KlÃ¤ger nur bei einem einzigen Arbeitgeber beschÃ¤ftigt war und obwohl er und der
Arbeitgeber schriftlich und persÃ¶nlich im Verwaltungsverfahren und erneut im
gerichtlichen Verfahren befragt wurden, war es nicht mÃ¶glich, Art und AusmaÃ�
seiner wirbelsÃ¤ulenbelastenden TÃ¤tigkeit in einer Weise zu klÃ¤ren, dass sich
eine verwertbare Berechnung nach dem Verfahren Hartung/Dupuis oder dem MDD
hÃ¤tte durchfÃ¼hren lassen. Die vom KlÃ¤ger im Laufe des Verfahrens gemachten
Angaben waren ungenau, unklar, missverstÃ¤ndlich und teilweise
widersprÃ¼chlich. Das gilt auch fÃ¼r die Bekundungen des Zeugen Th. , der erst
nach mehrfacher eingehender Befragung des Gerichts Angaben gemacht hat, die
zwar eine Beurteilung darÃ¼ber zulassen, ob die Drittelgrenze der tÃ¤glichen
Belastung erreicht worden ist, fÃ¼r eine Berechnung nach einem der vorgenannten
Modelle aber keine verwertbare Grundlage darstellen kÃ¶nnen. Ã�hnliche
Erkenntnisse hat der Senat aus vergleichbaren Verfahren gewonnen, bei denen die
Schwierigkeiten deshalb noch grÃ¶Ã�er waren, weil sich die Versicherten hÃ¤ufig in
einer Vielzahl von ArbeitsverhÃ¤ltnissen befanden und weder von ihnen noch von
den Arbeitgebern detaillierte AuskÃ¼nfte zu erhalten waren, wie sie zur
Berechnung nach dem MDD erforderlich wÃ¤ren.

Soweit sich in dem vorliegenden Fall die Beklagte auf die Berechnung des
Dipl.-Chemikers M. vom 1. September 1997, der die Angaben des KlÃ¤gers
zugrunde liegen sollen, gestÃ¼tzt hat, hÃ¤lt der Senat diese Berechnung nicht fÃ¼r
verwertbar, weil der KlÃ¤ger bestritten hat, die vom Technischen Aufsichtsbeamten
zugrunde gelegten Angaben in dieser Form gemacht zu haben. AuÃ�erdem ist es
Ã¤uÃ�erst zweifelhaft, ob der KlÃ¤ger beispielsweise die von Herrn M. zugrunde
gelegten Gewichte auch nur annÃ¤hernd abschÃ¤tzen konnte, so dass schon aus
diesem Grunde erhebliche Zweifel an der Genauigkeit der Berechnungen des
Technischen Aufsichtsbeamten bestehen.

Der Senat hÃ¤lt es fÃ¼r ausgeschlossen, dass im vorliegenden Fall aufgrund der
jetzt von ihm ermittelten Fakten eine Berechnung der Gesamtbelastungsdosis nach
dem von den Berufsgenossenschaften zur Zeit favorisierten MDD erfolgen kÃ¶nnte.
Weitere ErmittlungsmÃ¶glichkeiten als die persÃ¶nliche AnhÃ¶rung des KlÃ¤gers
und die schriftliche Befragung und Zeugenvernehmung des (einzigen) Arbeitgebers
bestehen nicht.

Da der KlÃ¤ger eine wirbelsÃ¤ulenbelastende TÃ¤tigkeit in weniger als einem
Drittel der tÃ¤glichen Arbeitszeit verrichtet hatte, erfÃ¼llt er die arbeitstechnischen
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Voraussetzungen fÃ¼r die Feststellung der Berufskrankheit Nr. 2108 der Anlage 1
zur BKVO nicht. Seine Berufung konnte daher keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

Wegen der grundsÃ¤tzlichen Bedeutung der Rechtssache hat der Senat die Revision
zugelassen (Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG).

Erstellt am: 12.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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